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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der European Bank for Fund Services GmbH (ebase®)
für Privatanleger

1. Geltungsbereich, Änderungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
ebase für Privatanleger sowie aller Bedin-
gungen der ebase für Privatanleger, Son-
derbedingungen für einzelne Geschäfts-
beziehungen, der Kontobedingungen für
Privatanleger und der Preis- und Leis-
tungsverzeichnisse, Hauptgeschäftstätig-
keit der ebase, zuständige Aufsichtsbe-
hörde, Sprache und Kommunikations-
mittel, Urkunden/Nachweise und Grund-
lage der Geschäftsbeziehung
(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
ebase für Privatanleger gelten für die gesamte
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden
und der European Bank for Fund Services
GmbH (ebase®) (im Folgenden ebase). Da-
neben gelten für einzelne Geschäftsbeziehun-
gen die jeweiligen Bedingungen für Privatan-
leger, die Kontobedingungen für Privatanleger,
der Bedingungen für das Investment Depot
und das Konto bei der ebase für Privatanleger
und die Preis- und Leistungsverzeichnisse
bzw. Sonderbedingungen für Privatanleger,
die Abweichungen oder Ergänzungen zu die-
sen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
ebase für Privatanleger enthalten; sie werden
bei dem Vertragsabschluss bzw. bei Bedarf
oder bei der Erteilung eines Auftrages mit
dem Kunden vereinbart.

(2) Änderungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der ebase für Privatanleger, der
Bedingungen für das Investment Depot bei
der ebase für Privatanleger, der Bedingungen
für das Managed Depot bei der ebase für Pri-
vatanleger, der Bedingungen für den Wert-
papier-Sparvertrag gem. Vermögensbildungs-
gesetz für Privatanleger, der Bedingungen für
die Internet-Nutzung für das Investment Depot
für Privatanleger, der Kontobedingungen für
Privatanleger, der Bedingungen für das Invest-
ment Depot und das Konto bei der ebase für
Privatanleger und der Preis- und Leistungs-
verzeichnisse bzw. der Sonderbedingungen
für Privatanleger werden dem Kunden schrift-
lich bekannt gegeben. Hat der Kunde mit der
ebase im Rahmen der Geschäftsbeziehung
einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart (z.B. Internet-Nutzung/Online-
Konto-/Depotauszüge), können diese Ände-
rungen auch auf diesem Wege übermittelt
werden, wenn die Art der Übermittlung es
dem Kunden erlaubt, die Änderungen in les-
barer Form zu speichern oder auszudrucken.
Sie gelten als genehmigt, wenn der Kunde
nicht schriftlich oder auf dem vereinbarten
elektronischen Weg Widerspruch gegenüber
der ebase erhebt. Auf diese Folge wird der
Kunde besonders hingewiesen. Der Kunde
muss den Widerspruch innerhalb von sechs
Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen
an die ebase absenden.

(3) Hauptgeschäftstätigkeit der ebase
Gegenstand des Unternehmens ist die An-
nahme fremder Gelder als Einlagen oder an-
derer unbedingt rückzahlbarer Gelder des
Publikums (Einlagengeschäft gemäß § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 1 Kreditwesengesetz KWG),
die Gewährung von Gelddarlehen (Kreditge-
schäft gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 KWG)
unter der Auflage der Verpfändung der Wert-
papiersicherheiten (Lombardkredite), die An-
schaffung und Veräußerung von Wertpapie-
ren, im eigenen Namen und für fremde Rech-
nung (Finanzkommissionsgeschäft gemäß
§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), die Verwah-
rung und Verwaltung von Wertpapieren für
andere (Depotgeschäft gemäß § 1 Absatz 1
Satz 2 Nr. 5 KWG) sowie die Durchführung
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des
Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft gemäß
§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 KWG). Die ebase ist
eine Bank nach dem Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland.

(4) Zuständige Aufsichtsbehörde
Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurhein-
dorfer Straße 108, BA 35, 53117 Bonn und
Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt
(Internet: www.bafin.de)

(5) Sprache und Kommunikationsmittel
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsver-
hältnis und die Kommunikation mit dem Kun-
den während der Laufzeit des Vertrages ist
Deutsch.
Die Kommunikation zwischen dem Kunden
und der ebase erfolgt in deutscher Sprache.
Alle für den Kunden bestimmten Dokumente
und Informationen von der ebase werden in
deutscher Sprache verfasst. Die Kommunika-
tion bzw. das Reporting/Mitteilungen von der

ebase können je nach Anlass schriftlich, tele-
fonisch und/oder per elektronischer Nachrich-
tenübermittlung erfolgen. Für die Auftrags-
erteilung gelten die Regelungen in den jeweils
aktuell gültigen Bedingungen für das Invest-
ment Depot bei der ebase für Privatanleger,
die jeweils aktuell gültigen Bedingungen für
das Managed Depot bei der ebase für Privat-
anleger, die jeweils aktuell gültigen Bedingun-
gen für den Wertpapier-Sparvertrag gem. Ver-
mögensbildungsgesetz für Privatanleger, die
Bedingungen für die Internet-Nutzung für das
Investment Depot für Privatanleger, die jeweils
gültigen Kontobedingungen für Privatanleger
und die jeweils aktuell gültigen Preis- und
Leistungsverzeichnisse.

(6) Urkunden/Nachweise
Urkunden und sonstige Nachweise sind der
ebase in deutscher Sprache vorzulegen;
fremdsprachige Dokumente sind auf Verlan-
gen der ebase in deutscher Übersetzung vor-
zulegen.

(7) Grundlagen der Geschäftsbeziehung
Die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kun-
den und der ebase ist durch die Besonderheit
des Bankgeschäfts und ein besonderes Ver-
trauensverhältnis geprägt. Der Kunde kann
sich darauf verlassen, dass die ebase seine
Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns ausführt und das Bankgeheimnis
wahrt.

2. Bankgeheimnis
Die ebase ist zur Verschwiegenheit über alle
kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen
verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt
(Bankgeheimnis).
Informationen über den Kunden darf die
ebase nur weitergeben, wenn gesetzliche Be-
stimmungen dies gebieten oder der Kunde
eingewilligt hat. Die ebase bedient sich bei
Druck, Kuvertierung, Versand von Kunden-
unterlagen und bei weiteren Dienstleistungen
im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung
externer Dienstleister bzw. zuverlässiger Dritt-
unternehmen. Die ebase wird diese externen
Dienstleister bzw. diese zuverlässigen Dritt-
unternehmen vertraglich zur Einhaltung des
Bankgeheimnisses verpflichten. Der ebase
steht ein jederzeitiges und ungehindertes
Überwachungs- und Überprüfungsrecht bzgl.
der Einhaltung des Bankgeheimnisses zu.

3. Ableben der Kunden, Vormundschaft
Nach dem Tod des Kunden kann die ebase –
sofern kein Bevollmächtigter für den Todesfall
angegeben wurde – zur Klärung der Verfü-
gungsberechtigung die Vorlage eines Erb-
scheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnis-
ses oder weiterer hierfür nötiger Urkunden
verlangen.
Die ebase hat das Recht, auf die Vorlage
eines Erbscheins oder eines Testamentsvoll-
streckerzeugnisses zu verzichten, wenn ihr
eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Ab-
schrift der letztwilligen Verfügung (Testament,
Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsnie-
derschrift vorgelegt wird. Die ebase darf den-
jenigen, der darin als Erbe oder Testaments-
vollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten
ansehen, ihn verfügen lassen und insbeson-
dere mit befreiender Wirkung an ihn leisten.
Dies gilt nicht, wenn der ebase bekannt war,
dass der dort Genannte (z.B. nach wirksamer
Anfechtung oder Nichtigkeit des Testaments)
nicht verfügungsberechtigt war, oder wenn ihr
dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt ge-
worden ist.
Die ebase darf die in Bestallungen von Vor-
mündern, Betreuern, Pflegern, Insolvenzver-
waltern usw. genannte Person als Berechtig-
ten ansehen, ihn verfügen lassen und ins-
besondere mit befreiender Wirkung an ihn
leisten.
Dies gilt nicht, wenn der ebase bekannt war,
dass der dort Genannte nicht verfügungs-
berechtigt war, oder wenn ihr dies infolge
Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

4. Haftung der ebase und Mitverschulden
des Kunden
(1) Haftungsgrundsätze 
Die ebase haftet bei der Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mit-
arbeiter und der Personen, die sie zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Hat der
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z.B.
durch Verletzung seiner Mitwirkungspflichten)
zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach dem Grundsatz des
Mitverschuldens, in welchem Umfang die
ebase und der Kunde den Schaden zu tragen
haben.

(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach, typi-
scherweise in der Form ausgeführt wird, dass
die ebase einen Dritten mit der weiteren Erle-
digung betraut, erfüllt die ebase den Auftrag
dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an
den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auf-
trag). In diesen Fällen beschränkt sich die
Haftung der ebase auf die sorgfältige Auswahl
und Unterweisung des Dritten.

(3) Störung des Betriebs
Die ebase haftet nicht für Schäden, die durch
höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Natur-
ereignisse oder durch sonstige von ihr nicht
zu vertretende Vorkommnisse (z.B. Streik,
Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen
von hoher Hand im In- und Ausland) eintreten.

(4) Fälschungsrisiko
Das Risiko von Fälschungen und Verfälschun-
gen von Aufträgen (z.B. Verkaufsaufträge,
Umschichtungsaufträge usw.) hinsichtlich des
Kontos/des Depots übernehmen die ebase
und der Kunde unter Berücksichtigung des
jeweils von ihnen zu vertretenden Verschul-
dens. Die ebase haftet im Rahmen des von
ihr zu vertretenden Verschuldens nur in dem
Maße, als sie im Verhältnis zu anderen Ur-
sachen an der Entstehung des Schadens mit-
gewirkt hat.

5. Pfandrecht und Aufrechnung
(1) Die ebase ist berechtigt, fällige Ansprüche
gegen den Kunden aus der Geschäftsverbin-
dung mit Ertragsausschüttungen zu verrech-
nen, von Ein- und Auszahlungen abzuziehen
oder durch den Verkauf von Beständen aus
dem Depot oder aus dem auf dem Konto bei
der ebase befindlichen Guthaben in entspre-
chender Höhe zu decken. Der Kunde räumt
der ebase ein Pfandrecht an allen bei der
ebase verwahrten Vermögensgegenständen
ein. Die ebase erwirbt ein Pfandrecht auch an
den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die
ebase aus der bankmäßigen Geschäftsverbin-
dung zustehen oder künftig zustehen werden
(z.B. Kontoguthaben).

(2) Das Pfandrecht sichert alle gegenwär-
tigen, künftigen und bedingten Ansprüche
der ebase gegen den Kunden aus dieser Ge-
schäftsverbindung. Die ebase darf die diesem
Pfandrecht unterliegenden Werte nur bei
einem berechtigten Sicherungsinteresse zu-
rückhalten.
Der Anleger kann gegen Forderungen der
ebase nur aufrechnen, wenn seine Forderun-
gen unbestritten und rechtskräftig festgestellt
sind.

(3) Wahlrecht der ebase
Wenn die ebase verwertet, hat sie unter meh-
reren Sicherheiten die Wahl. Die ebase wird
bei der Verwertung und bei der Auswahl der
zu verwertenden Sicherheiten auf die berech-
tigten Belange des Kunden, der für die Ver-
bindlichkeiten Sicherheiten bestellt hat, Rück-
sicht nehmen.

6. Beendigung der Geschäftsverbindung
(1) Kündigungsrechte des Kunden
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsver-
bindung oder einzelne Geschäftsbeziehun-
gen, für die weder eine Laufzeit noch eine ab-
weichende Kündigungsregelung vereinbart ist,
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist kündigen. Ist für eine Geschäftsbezie-
hung eine Laufzeit oder eine abweichende
Kündigungsregelung vereinbart, kann eine
fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen
werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vor-
liegt, der es dem Kunden, auch unter Berück-
sichtigung der berechtigten Belange der
ebase, unzumutbar werden lässt, die Ge-
schäftsbeziehung fortzusetzen. Gesetzliche
Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

(2) Kündigungsrechte der ebase
Die ebase kann die gesamte Geschäftsbe-
ziehung oder einzelne Geschäftsbeziehun-
gen, für die weder eine Laufzeit noch eine
abweichende Kündigungsregelung vereinbart
ist, jederzeit unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von mindestens sechs Wochen
kündigen.
Eine fristlose Kündigung der gesamten Ge-
schäftsbeziehung oder einzelner Geschäfts-
beziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt, der der ebase, auch unter Be-
rücksichtigung der berechtigten Belange des
Kunden, deren Fortsetzung unzumutbar wer-
den lässt.
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung
einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung
erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe

bestimmten angemessenen Frist oder nach
erfolgloser Abmahnung zulässig – es sei
denn, dies ist wegen der Besonderheiten des
Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

(3) Nach dem Wirksamwerden der Kündigung
des Depotvertrages werden die auf dem
Depot verbuchten Anteile veräußert und der
Gegenwert dem Kunden auf das Konto bei
der ebase – sofern ein solches vorhanden ist
bzw. ein solches dem Depot zugeordnet ist –
oder auf eine angegebene externe Bankver-
bindung überwiesen oder von der ebase per
Verrechnungsscheck an den Kunden ausbe-
zahlt. Auch können auf schriftliche Weisung
des Kunden die auf dem Depot verbuchten
Anteile auf ein Depot bei einem anderen Kre-
ditinstitut übertragen werden. Nach dem Wirk-
samwerden der Kündigung des Kontovertra-
ges wird das auf dem Konto befindliche Gut-
haben auf eine angegebene externe Bankver-
bindung bzw. auf schriftliche Weisung des
Kunden auf ein anderes Konto bei einem an-
deren Kreditinstitut überwiesen oder per Ver-
rechnungsscheck an den Kunden ausgezahlt.
Dies gilt jeweils entsprechend für den Fall,
dass der Kontovertrag und der Depotvertrag
gemeinsam gekündigt werden.

7. Rechtswahl/Gerichtsstand/Rechtsnach-
folge
(1) Rechtswahl
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem
Kunden und der ebase gilt deutsches Recht.

(2) Rechtsnachfolge
Rechte und Pflichten der ebase gehen auf
den Rechtsnachfolger über.

(3) Gerichtsstand
Gerichtsstand für Inlandskunden:
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die strei-
tige Geschäftsbeziehung dem Betriebe seines
Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die
ebase diesen Kunden an den für die ebase
zuständigen Gerichten oder bei einem ande-
ren zuständigen Gericht verklagen; dasselbe
gilt für eine juristische Person des öffentlichen
Rechts und für öffentlich-rechtliche Sonder-
vermögen. Die ebase selbst kann von diesen
Kunden nur an den für die ebase zuständigen
Gerichten verklagt werden.

Gerichtsstand für Auslandskunden:
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt für Kun-
den, die im Ausland eine vergleichbare ge-
werbliche Tätigkeit ausüben, sowie für aus-
ländische Institutionen, die mit inländischen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts
oder mit einem inländischen öffentlich-recht-
lichen Sondervermögen vergleichbar sind.

8. Einlagensicherung
(1) Schutzumfang
Die European Bank for Fund Services GmbH
(ebase®) ist dem Einlagensicherungsfonds
des Bundesverbandes deutscher Banken e. V.
angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds
sichert alle Verbindlichkeiten, die in der Bi-
lanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber
Kunden“ auszuweisen sind. Hierzu zählen
Sicht-, Termin- und Spareinlagen einschließ-
lich der auf den Namen lautenden Sparbriefe.
Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt
30 % des für die Einlagensicherung jeweils
maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der
Bank. Diese Sicherungsgrenze wird dem Kun-
den von der ebase auf Verlangen bekannt
gegeben. Sie kann auch im Internet unter
www.bankenverband.de abgefragt werden.

(2) Ausnahmen vom Einlegerschutz
Nicht geschützt sind Forderungen, über die
die ebase Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie
z.B. Inhaberschuldverschreibungen und Inha-
bereinlagenzertifikate sowie Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten.

(3) Ergänzende Geltung des Statuts des Ein-
lagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungs-
umfanges wird auf § 6 des Statuts des Ein-
lagensicherungsfonds verwiesen, das auf
Verlangen zur Verfügung gestellt wird.

(4) Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein
von ihm Beauftragter Zahlungen an einen
Kunden leistet, gehen dessen Forderungen
gegen die ebase in entsprechender Höhe mit
allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Ein-
lagensicherungsfonds über.

(5) Auskunftserteilung
Die ebase ist befugt, dem Einlagensiche-
rungsfonds oder einem von ihm Beauftragten
alle in diesem Zusammenhang erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen.

European Bank for Fund Services

European Bank
for Fund Services GmbH (ebase®)

Richard-Reitzner-Allee 2
D-85540 Haar

E-Mail:
depotservice@ebase.com

Telefax: +49 (0)180 /500 58 02*
*0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom /
Mobilfunkpreise ggf. abweichend – Stand 05/2008

Stand: 27. Oktober 2008


